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BESTAETIGUNG DER LANDESORDNUNG [ DER LANDVOGTEI ] VON LOCARNO
[DURCH AMMANN UND RAT VON STADT UND AMT ZUG]

Da die Artikel dieser Landesordnung allerseits Zustimmung gefun¬

den hätten und diese den Rechten der [ dort reg . ] eidg . Orte nicht

zuwiderliefen , bestätige man diese Satzungen auch seinerseits

mittels der Ortsstimme . Diese neue Ordnung , welche "allein zu be-

fürderung des gmeinen nutzes unnd zu absahaffung allerhand missbruchen unnd

übersohwenakliohen umbkostens"  erlassen worden sei , habe daher jetzt

und in Zukunft für alle dort residierenden Landvögte als ver¬

bindliche Rechtsgrundlage zu gelten.

Besiegelt mit dem Sekretsiegel der Stadt Zug.

Kopie , von Stadtschreiber Konrad III . Zurlauben. AH 40 , 46


	[Seite]

